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Warum erfolgt eine Datenabfrage zur Krisenvorsorge Gas? 
 
Für uns als verantwortlicher Gasnetzbetreiber ist es wichtig, erforderliche Maßnahmen unverzüglich 
umsetzen zu können. Um also im Falle einer Krise schnellstmöglich unsere betroffenen Kunden infor-
mieren zu können, benötigen wir stets aktuelle Daten. Dafür fragen wir die Daten regelmäßig ab. 
 
Auch ist es uns so möglich die unter den Schutz von § 53a EnWG gestellten sog. geschützten Kunden zu 
ermitteln. 
 
 
Wie erfolgt die Datenabfrage? 
 
Die Netz Leipzig GmbH führt die Datenabfrage in regelmäßigen Abständen (per Post oder per E-Mail) bei 
den relevanten Kunden durch. 
 
 
Wie werden die betroffenen Kunden im Falle einer Gasmangellage informiert? 
 
Für die Kontaktaufnahme im Falle eine Krise werden die in der Datenabfrage hinterlegten Kontaktdaten 
der Kunden verwendet. 
 
Je früher wir unsere Kunden im Falle einer Krise informieren können, dest besser wird es diesen möglich 
sein, ihren Betrieb kontrolliert auf eine etwaig notwendige Reduktion des Erdgasbezuges einzustellen.  
 
 
Was mache ich, wenn sich meine Kontaktdaten geändert haben? 
 
Ändern sich Ihre Kontaktdaten, teilen Sie uns dies bitte zeitnah per Mail an netzbilanzierung@netz-
leipzig.de mit. 
 
 
Welche Anlagen sind von den Maßnahmen der Krisenvorsorge betroffen? 
 
Die Maßnahmen der Krisenvorsorge treffen alle Anlagen, bei denen eine registrierende Leistungs-
messung bzw. registrierende Lastgangmessung erfolgt. Nicht betroffen sind somit in der Regel alle 
Haushaltskunden. 
 
Wird eine Abschaltung erforderlich, unterliegen zudem bestimmte Kunden gemäß § 53a EnWG einem 
besonderen Schutz vor der Abschaltung. 
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Bei welchen Kunden handelt es sich um „geschützte“ Kunden gemäß § 53a EnWG? 
 

1. Haushaltskunden sowie weitere Letztverbraucher im Erdgasverteilernetz, bei denen standar-
disierte Lastprofile anzuwenden sind oder Letztverbraucher im Erdgasverteilernetz, die Haus-
haltskunden zum Zwecke der Wärmeversorgung beliefern und zwar zu dem Teil, der für die 
Wärmelieferung benötigt wird, 
 

2. grundlegende soziale Dienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/1938 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2017 im Erdgasverteilernetz und im 
Fernleitungsnetz, 
 

3. Fernwärmeanlagen, soweit sie Wärme an Kunden im Sinne von Nummer 1 und 2 liefern, an ein 
Erdgasverteilernetz oder ein Fernleitungsnetz angeschlossen sind und keinen Brennstoffwechsel 
vornehmen können, und zwar zu dem Teil, der für die Wärmelieferung benötigt wird. 

 
 
Welche Grundlagen zur Krisenvorsorge Gas gelten aktuell? 
 
Energiewirtschaftsgesetz 
 
Gesetz zur Sicherung der Energieversorgung 
 
Verordnung zur Sicherung der Gasversorgung in einer Versorgungskrise 
 
Darüber hinaus wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) der Präventionsplan 
Gas für die Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. 
 
Aufbauend auf diesen Grundlagen hat der BDEW im Rahmen der Kooperationsvereinbarung Gas den 
Leitfaden Krisenvorsorge Gas veröffentlicht. 
 
Kooperationsvereinbarung Gas  
 
Leitfaden Krisenvorsorge Gas  
 
 
Wen kontaktiere ich bei weiteren Fragen zur Krisenvorsorge Gas? 
 
Bei Fragen können Sie uns eine E-Mail an krisenvorsorge-gas@netz-leipzig.de schreiben. Telefonisch 
können Sie sich unter 0341 121-5589 an Tobias Wenk wenden.   

https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/
https://www.gesetze-im-internet.de/ensig_1975/BJNR036810974.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gassv/BJNR005170982.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/praeventionsplan-gas-fuer-die-bundesrepublik-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/praeventionsplan-gas-fuer-die-bundesrepublik-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bdew.de/service/standardvertraege/kooperationsvereinbarung-gas/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.bdew.de%2Fmedia%2Fdocuments%2F20220812_LF_Krisenvorsorge_Ad-hoc-KoV_final-clean.docx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:krisenvorsorge-gas@netz-leipzig.de

